
1) Die schulische Nutzung des Hermann-Weber-Bades (Sportbecken) wird auf Montag 
bis 15.30 und Dienstag bis Freitag bis 14 Uhr beschränkt. 
 
2) Die Vereinsnutzung am Donnerstag entfällt. Dem Gemeindesportbund wird empfohlen, im 
Einvernehmen mit der Gemeinde eine Umlegung auf noch freie Zeiten am Montag oder Dienstag oder 
unter eigenständiger Wahrnehmung aller hausrechtlichen und sicherheitstechnischen Bestimmungen 
durch die Nutzer auf Zeiten außerhalb der Öffnungszeiten des Bades vorzunehmen.   
 
3) Die Nutzungszeiten für die Öffentlichkeit werden wie folgt festgelegt: 
Uneingeschränkte Badnutzung:  Nur Erlebnis- und Außenbereich: 
Mittwoch – Freitag: 14 bis 20 Uhr  Montag:    12 bis 20 Uhr 
Sa. und Sonntag:     9 bis 18 Uhr  Dienstag   7:30 bis 20 Uhr 
     Mittwoch – Freitag: 7:30 bis 14 Uhr 
  
4) Das Angebot der Vereine, die für den sog. steuerlichen Eigenverbrauch der Gemeinde von 

dieser zu zahlende Umsatzsteuer für die Vereinsnutzung anteilig nach je Verein nach 
angesetzten Besuchern an die Gemeinde zu erstatten, soll angenommen werden.  

 
5) Als Beschlussempfehlung an den Rat: Für die öffentliche Nutzung des gemeindlichen  
Hermann-Weber-Bades sind ab dem 01.01.2009 folgende Entgelte zu entrichten: 
 
Unter 6 Jahre Frei 
6 – 17 Jahre Tageskarte    2,50 €                    
6 -  17 Jahre Zehnerkarte 20,00 €              
6 -  17 J. Vorzugs-Tageskarte*    1,50 € 
Erwachsene Tageskarte   4,00 € 
Erwachsene Zehnerkarte 32,00 € 
Erwachsene Vorzugs-Tageskarte*   3,00 € 
Minigruppen**-Tageskarte 12,00 € 
Minigruppen-Vorzugs-Tageskarte*   8,00 € 

 
* = gelten täglich während der letzten beiden Öffnungsstunden und außerhalb der  
Schulferien von Montag bis Freitag bei Kauf der Karte bis 12.00 Uhr 
** = 3 bis 5 Besucher, davon höchstens 2 Erwachsene   
 
6) Die in der Vorlage zum Konzeptziel 4 beschriebenen stellenplanmäßigen  
Auswirkungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
7) Die Verwaltung wird beauftragt, durch geeignete Schritte einen Pächter zu finden, der das 
Bistro-Obergeschoss im beschriebenen Sinne betreibt, ggf. mit der Gastronomie im 
Erdgeschoss/im Außenbereich. 
 


